
  

 

15248/23    AF/mfa/ga  

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

 

 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 14. Dezember 2023 
(OR. en) 
 
 
15248/23 
 
 
LIMITE 
 
CORLX 1033 
CFSP/PESC 1520 
RELEX 1299 
COEST 610 
FIN 1153 

 

 

  

  

 

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 

Betr.: VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
833/2014  über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen 
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren 

  



 

 

15248/23    AF/mfa/ga 1 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

VERORDNUNG (EU) 2023/… DES RATES 

vom … 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen  

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2023/… vom … über restriktive Maßnahmen angesichts der 

Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren1+, 

auf gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und 

der Europäischen Kommission, 

                                                 

1 ABl. L, vom …, ELI: … 
+ ABl.: Bitte die Referenznummer und das Datum der Annahme des Beschlusses in ST 

15246/23 einfügen und die entsprechende Fußnote vervollständigen. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 31. Juli 2014 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 833/20141 über restriktive 

Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 

destabilisieren, erlassen. 

(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 werden bestimmte im Beschluss 2014/512/GASP 

des Rates2 vorgesehene Maßnahmen umgesetzt. 

(3) Am … hat der Rat den Beschluss (GASP) 2023/…+ zur Änderung des Beschlusses 

2014/512/GASP angenommen. 

                                                 

1 Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen 

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 

229 vom 31.7.2014, S. 1). 
2 Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen 

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 

229 vom 31.7.2014, S. 13). 
+ ABl.: Bitte das Datum der Annahme und die Referenznummer des Beschlusses aus ST 

15246/23 einfügen. 
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(4) Mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ werden 29 zusätzliche Organisationen in die Liste 

der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen in Anhang IV des 

Beschlusses 2014/512/GASP aufgenommen, d. h. die Liste der Personen, Organisationen 

und Einrichtungen, die den militärisch-industriellen Komplex Russlands bei dessen 

Angriffskrieg gegen die Ukraine unmittelbar unterstützen und denen strengere 

Ausfuhrbeschränkungen in Bezug auf Güter und Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck sowie Güter und Technologien, die zur technologischen Stärkung des 

russischen Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, auferlegt werden. 

Angesichts der entscheidenden Rolle, die elektronische Bauteile für die Unterstützung des 

Angriffskriegs gegen die Ukraine durch den militärisch-industriellen Komplex Russlands 

spielen, nimmt der Beschluss (GASP) 2023/…+ auch bestimmte Organisationen in anderen 

Drittländern als Russland, die an der Umgehung von Handelsbeschränkungen beteiligt 

sind, sowie bestimmte russische Organisationen, die an der Entwicklung, Herstellung und 

Lieferung elektronischer Bauteile für den militärisch-industriellen Komplex Russlands 

beteiligt sind, in diese Liste auf. 

(5) Mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ wird die Liste der Güter, die zur militärischen und 

technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und 

Sicherheitssektors beitragen, um Güter erweitert, die von Russland in seinem Angriffskrieg 

gegen die Ukraine verwendet wurden, sowie um Güter, die zur Entwicklung oder 

Herstellung seiner militärischen Systeme beitragen, darunter Chemikalien, 

Lithiumbatterien, Thermostate, Gleichstrommotoren und Servomotoren für unbemannte 

Luftfahrzeuge, Werkzeugmaschinen und Maschinenteile. 

                                                 

+ Bitte die Referenznummer des Beschlusses aus ST 15246/23 einfügen. 
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(6) In den Beschluss (GASP) 2023/…+ wurde eine Liste der Partnerländer aufgenommen, die 

restriktive Maßnahmen für die Einfuhr von Eisen und Stahl sowie 

Einfuhrkontrollmaßnahmen anwenden, die im Wesentlichen den in der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 vorgesehenen Maßnahmen entsprechen. Mit dem Beschluss werden auch 

bestimmte Abwicklungszeiträume für die Einfuhr bestimmter Stahlerzeugnisse verlängert. 

(7) Mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ werden weitere Beschränkungen für die Ausfuhr von 

Gütern verhängt, die insbesondere zur Stärkung der industriellen Kapazitäten Russlands 

beitragen könnten. Um außerdem das Risiko der Umgehung der restriktiven Maßnahmen 

zu minimieren, wird mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ die Durchfuhr bestimmter aus 

der Union ausgeführter Güter und Technologien, die insbesondere zur Stärkung der 

industriellen Kapazitäten Russlands beitragen könnten, durch das Hoheitsgebiet Russlands 

verboten. 

(8) Darüber hinaus werden mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ weitere Beschränkungen für 

die Einfuhr von Gütern erlassen, die Russland erhebliche Einnahmen erbringen und so die 

Fortsetzung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine ermöglichen, wie verflüssigtes 

Propangas, Roheisen und Spiegeleisen, Kupferdrähte, Aluminiumdrähte, Folien und 

Rohre. Es werden bestimmte Ausnahmen und Übergangszeiträume vorgesehen. 

                                                 

+ Bitte die Referenznummer des Beschlusses aus ST 15246/23 einfügen. 
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(9) Ferner erlaubt der Beschluss (GASP) 2023/…+ den Mitgliedstaaten, den Eingang in die 

Union von persönlichen Gegenständen, bei denen keine erheblichen Bedenken hinsichtlich 

der Umgehung bestehen, wie etwa persönliche Hygieneartikel oder von Reisenden 

getragene oder in ihrem Gepäck enthaltene und eindeutig für den ausschließlich 

persönlichen Gebrauch oder den ausschließlich persönlichen Gebrauch ihrer 

Familienangehörigen bestimmte Kleidung. Er sieht zudem eine Ausnahme für 

Kraftfahrzeuge vor, die über ein Diplomatenkennzeichen für den Eingang in die Union 

verfügen und erlaubt den Mitgliedstaaten unter den ihnen geeignet erscheinenden 

Bedingungen den Eingang in die Union von Fahrzeugen von Unionsbürgern oder ihren 

unmittelbaren Familienangehörigen zu gestatten, die ihren Wohnsitz in Russland haben 

und in die Union reisen, sofern die Fahrzeuge nicht zum Verkauf bestimmt sind und zu 

ausschließlich persönlichen Zwecken geführt werden. Die Situation von Fahrzeugen aus 

Russland, die sich bereits im Gebiet der Union befinden, darf von den Mitgliedsstaaten 

geregelt werden. 

(10) Der Beschluss (GASP) 2023/…+ führt eine Ausnahmeregelung ein, mit der ermöglicht 

wird, dass Darlehen oder Kredite an im russischen Energiesektor tätige Organisationen, für 

die ein Transaktionsverbot gemäß der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 gilt, unter den dort 

festgelegten Bedingungen gewährt werden. 

(11) Mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ wird das Verbot verhängt, Diamanten aus Russland 

unmittelbar oder mittelbar einzuführen, zu kaufen oder zu verbringen. Dieses Verbot gilt 

für Diamanten mit Ursprung in Russland, für aus Russland ausgeführte und durch 

Russland durchgeführte Diamanten sowie für russische Diamanten, die in anderen 

Drittländern als Russland verarbeitet werden. 

                                                 

+ Bitte die Referenznummer des Beschlusses aus ST 15246/23 einfügen. 
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(12) Das Verbot gilt ab dem 1. Januar 2024 für natürliche und synthetische Diamanten, 

ausgenommen Industriediamanten, sowie für Diamantschmuck und schließt eine 

schrittweise Einführung – im Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 1. September 2024 – 

eines indirekten Einfuhrverbots für russische Diamanten, die in anderen Drittländern als 

Russland verarbeitet wurden, einschließlich Schmuckwaren mit Diamanten mit Ursprung 

in Russland, ein. Bei der schrittweisen Verhängung indirekter Einfuhrverbote wird 

berücksichtigt, dass ein geeigneter Rückverfolgungsmechanismus eingeführt werden muss, 

der eine wirksame Durchsetzung ermöglicht und die Störungen für die Marktbeteiligten 

auf ein Minimum beschränkt. 

(13) Das Verbot russischer Diamanten ist Teil der Bemühungen der G7, zu einem international 

abgestimmten Diamantenverbot zu gelangen, um Russland von dieser wichtigen 

Einnahmequelle abzuschneiden. Damit Russland durch das Verbot tatsächlich die 

Möglichkeit entzogen wird, Einnahmen aus dem Diamantenbergbau zu erzielen, müssen 

die Maßnahmen gleichzeitig mit Maßnahmen auf anderen wichtigen Märkten für 

Diamanten ergriffen werden; einschließlich der Beschränkung der Einfuhr von russischen 

Diamanten, die in anderen Drittländern als Russland verarbeitet wurden. 

(14) Mit dem Beschluss (GASP) 2023/...+ werden spezifische Ausnahmeregelungen vom 

Verbot der Einfuhr von Rohöl und Erdölerzeugnisse aus Russland um ein weiteres Jahr 

verlängert, um die Versorgungssicherheit bestimmter Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

                                                 

+ ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses in Dokument ST 15246/23 einfügen. 
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(15) Der Preisobergrenzenmechanismus stützt sich auf ein Bescheinigungsverfahren, das es den 

Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette von auf dem Seeweg befördertem russischem Öl 

ermöglicht, nachzuweisen, dass dieses zu einem Preis erworben wurde, der der von der 

Koalition für eine Preisobergrenze (Price Cap Coalition) vereinbarten Preisobergrenze 

entspricht oder darunter liegt. Um die Umsetzung und Einhaltung dieses Mechanismus 

zusätzlich zu unterstützen und gleichzeitig die Fälschung von Bescheinigungen zu 

erschweren, wird mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ das Erfordernis eingeführt, dass 

aufgeschlüsselte Preisinformationen über Nebenkosten, wie etwa Versicherungs- und 

Frachtkosten, auf Anfrage in der gesamten Lieferkette des russischen Erdölhandels 

ausgetauscht werden. Im Einklang mit dem von der Koalition für eine Preisobergrenze 

eingeführten Stufensystem für Bescheinigungen, mit dem die Einhaltungsverpflichtungen 

der Akteure auf der Grundlage ihres Zugangs zum Kaufpreis für russisches Rohöl oder 

russische Erdölerzeugnisse angepasst werden, müssen die aufgeschlüsselten 

Preisinformationen von denjenigen Akteuren, die Zugang zu diesen Informationen haben, 

wie Händler und Charterer, weitergegeben werden. Akteure in der Lieferkette, wie 

Schiffseigner und Versicherer, sollten in der Lage sein, im Rahmen ihrer Verfahren zur 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht die von den Akteuren mit größerer Nähe zum Ursprung der 

Informationen bereitgestellten aufgeschlüsselten Kosteninformationen zu erheben und 

weiterzugeben. Die zuständigen Behörden können diese Informationen jederzeit von jedem 

Akteur ungeachtet von seinem Platz in der Lieferkette anfordern, um die Einhaltung des 

Preisobergrenzenmechanismus zu überprüfen. Es wird ein angemessener 

Übergangszeitraum vorgesehen. 

                                                 

+ ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses in Dokument ST 15246/23 einfügen. 
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(16) Der Beschluss (GASP) 2023/…+ sieht ferner vor, dass die Umsetzung und Durchsetzung 

des Preisobergrenzenmechanismus zusätzlich durch den Informationsaustausch zwischen 

der Kommission – mit Unterstützung der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 

Seeverkehrs – und den Mitgliedstaaten unterstützt werden sollte, um Schiffe und 

Organisationen zu ermitteln, die bei der Beförderung von russischem Rohöl oder 

russischen Erdölerzeugnissen eine oder mehrere irreführende Praktiken wie Umladungen 

zwischen Schiffen zur Verschleierung des Ursprungs oder des Bestimmungsorts der 

Ladung oder Manipulationen des automatischen Schiffsidentifizierungssystems anwenden. 

Solche Informationen könnten für die Durchsetzungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten 

hilfreich sein. 

(17) Um beim Verkauf von Tankschiffen, insbesondere gebrauchten Schiffen, die zur 

Umgehung des Einfuhrverbots für russisches Rohöl oder russische Erdölerzeugnisse sowie 

der von der Koalition für eine Preisobergrenze vereinbarten Preisobergrenze verwendet 

werden könnten, Transparenz zu schaffen, sieht der Beschluss (GASP) 2023/…+ eine 

Meldepflicht für den Verkauf von Tankschiffen in Drittländer sowie eine 

Ausnahmeregelung von dem Verbot für den Verkauf von Tankschiffen an russische 

Personen und Organisationen oder zur Verwendung in Russland vor. Diese Verpflichtung 

gilt für den Eigentümer eines Tankschiffes, der die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats besitzt, für natürliche Personen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat und für 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in der Union gegründet 

wurden. Der Eigentümer oder jede in seinem Namen handelnde Person sollte den 

zuständigen Behörden alle solchen Verkäufe melden, die seit dem 5. Dezember 2022 

stattgefunden haben und die notwendigen Einzelheiten angeben. 

                                                 

+ Bitte die Referenznummer des Beschlusses aus ST 15246/23 einfügen. 
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(18) Der Preisobergrenzenmechanismus sieht vor, dass bestimmte Projekte, die für die 

Energieversorgungssicherheit bestimmter Drittländer von wesentlicher Bedeutung sind, 

von der Preisobergrenze, die von der Koalition für eine Preisobergrenze vereinbart wurde, 

ausgenommen werden können. Angesichts der Bedürfnisse Japans im Bereich der 

Energieversorgungssicherheit verlängert der Beschluss 2023/…+ die Ausnahmeregelung 

für das in Russland angesiedelte Projekt Sachalin-2 (Сахалин-2) bis zum 28. Juni 2024. 

(19) Der Beschluss (GASP) 2023/…+ zielt ferner darauf ab, die Umgehung des Verbots der 

Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Wallets, Krypto-

Konten oder der Krypto-Verwahrung für russische Personen und Gebietsansässige zu 

begrenzen, indem es russischen Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen 

Personen untersagt wird, juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die 

solche Dienstleistungen erbringen, zu besitzen, zu kontrollieren oder Posten in ihren 

Leitungsgremien zu bekleiden. 

(20) Darüber hinaus wird mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ das bestehende Verbot der 

Erbringung von Dienstleistungen auf die Bereitstellung von Software für die 

Unternehmensführung und von Software für Industriedesign und Fertigung vorbehaltlich 

der angemessenen Ausnahmen und Abweichungen ausgeweitet. 

(21) Angesichts der Bedeutung des Paks II-Projekts für die Interessen Ungarns im Hinblick auf 

die Energieversorgungssicherheit wird mit dem Beschluss (GASP) 2023/...+ auch 

präzisiert, dass die Ausnahmeregelungen und Abweichungen für zivile Nuklearprojekte in 

der vorliegenden Verordnung uneingeschränkt für alle Güter und Dienstleistungen gilt, die 

für dieses Projekt benötigt werden. 

                                                 

+ Bitte die Referenznummer des Beschlusses aus ST 15246/23 einfügen. 
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(22) Mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ werden auch bestimmte Berichtspflichten für 

Geldtransfers in Länder außerhalb der Union festgelegt, die von in der Union 

niedergelassenen Einrichtungen – einschließlich Zweckgesellschaften, deren 

Eigentumsrechte bei in Russland niedergelassenen Einrichtungen, russischen 

Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen liegen – getätigt 

werden. 

(23) Der Beschluss (GASP) 2023/…+ schreibt darüber hinaus vor, dass Ausführer die 

Wiederausfuhr bestimmter sensibler Güter und Technologie in der Liste in den Anhängen 

XI, XX und XXXV der Verordnung Nr. 833/2014, gemeinsamer Güter mit hoher Priorität 

oder von Feuerwaffen und Munition gemäß der Liste in Anhang I der Verordnung (EU) 

Nr. 258/2012 nach Russland oder zur Verwendung in Russland vertraglich verbieten 

müssen. 

(24) Schließlich werden mit dem Beschluss (GASP) 2023/…+ bestimmte technische 

Änderungen vorgenommen, unter anderem indem bestimmte Ausnahmeregelungen von 

Verboten durch die Hinzufügung von Ausnahmen für den persönlichen Gebrauch ersetzt 

werden durch die Einführung von Meldepflichten, durch die Aufnahme von in einigen 

Artikeln fehlende Verweise, die jedoch in anderen entsprechenden Artikeln vorhanden 

sind, sowie indem Verweise auf abgelaufene Übergangsfristen und andere Verweise, die 

zur Erfüllung einer bestimmten Vorschrift nicht erforderlich sind, gestrichen werden. Mit 

der Streichung von Bezugnahmen auf bereits abgelaufene Übergangszeiträume wird keine 

Rechtswirkung auf frühere oder laufende Verträge oder auf die Anwendbarkeit dieser 

Übergangszeiträume angestrebt. 

                                                 

+ ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses in Dokument ST 15246/23 einfügen. 
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(25) Da diese Maßnahmen in den Anwendungsbereich des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union fallen, ist eine Regelung auf Unionsebene erforderlich, insbesondere 

um ihre einheitliche Anwendung in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen. 

(26) Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe u erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„u) ‚Energiesektor‘ einen Sektor, der die folgenden Tätigkeiten umfasst, mit 

Ausnahme ziviler Tätigkeiten im Nuklearbereich wie dem Vorhaben Paks II:“ 

b) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„(zc) „Partnerland für die Einfuhr von Eisen und Stahl” ein in Anhang XXXVI 

aufgeführtes Land, das eine Reihe von restriktiven Maßnahmen für die Einfuhr 

von Eisen und Stahl, die den in Artikel 3g festgelegten Maßnahmen im 

Wesentlichen gleichwertig sind, sowie eine Reihe von 

Einfuhrkontrollmaßnahmen, die den in jenem Artikel festgelegten Maßnahmen 

im Wesentlichen gleichwertig sind, anwendet; 

(zd) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und 

andere Zahlungsmittel, 
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ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf 

Konten, Zahlungsansprüche und verbriefte Forderungen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel 

einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifikaten, Obligationen, 

Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen und Derivaten, 

iv) Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus 

Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, 

Vertragserfüllungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden und 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder 

anderen Finanzressourcen.“ 

2. Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufbereitung von Brennelementen und 

die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten wie des Vorhabens Paks II sowie für die 

zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Forschung und 

Entwicklung, bestimmt sind,“ 
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3. Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufbereitung von Brennelementen und 

die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten wie des Vorhabens Paks II sowie für die 

zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Forschung und 

Entwicklung, bestimmt sind,“ 

4. In Artikel 3 erhalten die Absätze 4 und 5 folgende Fassung: 

„(4) Die Verbote gemäß Absatz 2 gelten bis zum … [Sechs Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] nicht für die Bereitstellung von 

Versicherungen oder Rückversicherungen an eine nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Person, Organisation oder 

Einrichtung in Bezug auf deren Tätigkeiten außerhalb des Energiesektors Russlands. 

(5) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden unter den ihnen 

geeignet erscheinenden Bedingungen nach dem … [Sechs Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] die Bereitstellung von Versicherungen 

oder Rückversicherungen an eine nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete 

oder eingetragene juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Bezug auf 

deren Tätigkeiten außerhalb des Energiesektors Russlands genehmigen.“ 
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5. In Artikel 3a wird folgender Absatz eingefügt: 

„(3a) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels können die 

zuständigen Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen jede dort 

genannte Tätigkeit genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Tätigkeit 

gemäß Artikel 1aa Absatz 3 Buchstabe b erforderlich ist, um den Betrieb eines 

Tiefwasser-Offshore-Gasprojekts im Mittelmeer sicherzustellen, in dem eine in 

Anhang X aufgeführte juristische Person, Organisation oder Einrichtung vor dem 

31. Oktober 2017 Minderheitsgesellschafter war und weiterhin bleibt, sofern das 

Projekt ausschließlich oder gemeinsam von einer nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats eingetragenen oder gegründeten juristischen Person kontrolliert oder 

betrieben wird.“ 

6. In Artikel 3c werden die Absätze 5, 5a, 5b und 5c gestrichen. 

7. Artikel 3ea Absatz 5 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) den Transport von atomaren Brennstoffen und anderer Güter, die für den Betrieb 

ziviler nuklearer Kapazitäten wie des Vorhabens Paks II unbedingt erforderlich 

sind.“ 
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8. In Artikel 3g wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) in Anhang XVII aufgeführte Eisen- und Stahlerzeugnisse ab dem 30. 

September 2023 unmittelbar oder mittelbar einzuführen oder zu kaufen, wenn 

sie in einem Drittland unter Verwendung von in Anhang XVII aufgeführten 

Eisen- und Stahlerzeugnissen mit Ursprung in Russland verarbeitet wurden; für 

in Anhang XVII aufgeführte Erzeugnisse, die in einem Drittland unter 

Verwendung von Stahlerzeugnissen des KN-Codes 7207 11 oder 7207 12 10 

oder 7224 90 mit Ursprung in Russland verarbeitet wurden, gilt dieses Verbot 

ab dem 1. April 2024 für den KN-Code 7207 11 und ab dem 1. Oktober 2028 

für die KN-Codes 7207 12 10 und 7224 90; 

für die Zwecke der Anwendung dieses Buchstabens müssen die Einführer zum 

Zeitpunkt der Einfuhr einen Nachweis über das Ursprungsland der Eisen- und 

Stahlvorprodukte, die für die Verarbeitung des Erzeugnisses in einem Drittland 

verwendet wurden, vorlegen, es sei denn, das Erzeugnis wird aus einem in 

Anhang XXXVI aufgeführten Partnerland für die Einfuhr von Eisen und Stahl 

eingeführt;“ 
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b) In Absatz 4 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„c) 3 185 719 Tonnen zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 

2025; 

d) 2 998 324 Tonnen zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 30. September 

2026; 

e) 2 623 534 Tonnen zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 

2027; 

f) 2 061 348 Tonnen zwischen dem 1. Oktober 2027 und dem 30. September 

2028.“ 

c) In Absatz 5a werden folgende Buchstaben angefügt: 

„c) 124 956 Tonnen zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 2025; 

d) 117 606 Tonnen zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 30. September 2026. 

e) 102 905 Tonnen zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027; 

f) 80 854 Tonnen zwischen dem 1. Oktober 2027 und dem 30. September 2028.“ 
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d) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden den Kauf, die 

Einfuhr oder die Weitergabe der in Anhang XVII aufgeführten Güter unter 

ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie 

festgestellt haben, dass dies für Folgendes erforderlich ist: die Einrichtung und 

den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Versorgung 

mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und ihre Sicherheit und 

die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die 

Indienststellung ziviler Atomanlagen wie des Vorhabens Paks II, die Lieferung 

von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und 

ähnlicher medizinischer Anwendungen oder kritischer Technologien zur 

radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare 

Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung.“ 

9. In Artikel 3h erhält Absatz 1 folgende Fassung: 

„(1) Es ist verboten, in Anhang XVIII aufgeführte Luxusgüter mit oder ohne Ursprung in 

der Union unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu 

verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.“ 
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10. Artikel 3i wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Absätze werden eingefügt: 

„(3aa) Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats können die Einfuhr von 

Gütern für den ausschließlich persönlichen Gebrauch durch in die Union 

einreisende natürliche Personen oder ihre unmittelbaren Familienangehörigen 

gestatten, beschränkt auf persönliche Gegenstände, die sich im Eigentum der 

betreffenden Personen befinden und offenkundig nicht zum Verkauf bestimmt 

sind. 

(3ab) Die zuständigen Behörden können unter ihnen geeignet erscheinenden 

Bedingungen den Eingang eines Fahrzeugs des KN-Codes 8703 in die Union 

genehmigen, das nicht zum Verkauf bestimmt ist und sich im Eigentum eines 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats oder eines unmittelbaren 

Familienangehörigen befindet, der seinen Wohnsitz in Russland hat und das 

Fahrzeug ausschließlich zum persönlichen Gebrauch in die Union führt. 

(3ac) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für den Eingang in die Union von 

Kraftfahrzeugen des KN-Codes 8703, sofern sie über ein 

Diplomatenkennzeichen verfügen und für die Arbeit diplomatischer und 

konsularischer Vertretungen – einschließlich Delegationen, Botschaften und 

Missionen – oder internationaler Organisationen, die nach dem Völkerrecht 

Immunität genießen, oder für den persönlichen Gebrauch ihres Personals und 

ihrer unmittelbaren Familienangehörigen erforderlich sind. 
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(3ad) Das Verbot nach Absatz 1 schließt nicht aus, dass Fahrzeuge, die sich am … 

[Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] bereits im Gebiet 

der Union befanden, in einem Mitgliedstaat zugelassen werden. 

(3ca) In Bezug auf Güter der KN-Codes 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 und 7608 

gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für die Erfüllung bis zum 

… [Drei Monate nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] von 

Verträgen, die vor dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung 

erforderlichen akzessorischen Verträgen. 

(3cb) In Bezug auf Güter der KN-Codes 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 und 

7202 gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für die Erfüllung 

bis zum … [12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] 

von Verträgen, die vor dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung 

erforderlichen akzessorischen Verträgen. 
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„(3cc) In Bezug auf Güter der KN-Codes 7201 gelten die Verbote gemäß den 

Absätzen 1 und 2 nicht für die Einfuhr, den Kauf, die Beförderung oder die 

damit verbundene technische oder finanzielle Hilfe der folgenden Mengen von 

Gütern: 

a) 1 140 000 Tonnen zwischen dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] und dem 31. Dezember 2024; 

b) 700 000 Tonnen zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 

2025. 

(3cd) In Bezug auf Güter der KN-Codes 7203 gelten die Verbote gemäß den 

Absätzen 1 und 2 nicht für die Einfuhr, den Kauf, die Beförderung oder die 

damit verbundene technische oder finanzielle Hilfe der folgenden Mengen von 

Gütern: 

a) 1 140 836 Tonnen zwischen dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] und dem 31. Dezember 2024; 

b) 651 906 Tonnen zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 

2025;“ 
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b) Absatz 3c erhält folgende Fassung: 

„(3c) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden den 

Kauf, die Einfuhr oder die Weitergabe der in Anhang XXI aufgeführten Güter 

oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe und 

Finanzhilfe unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, 

nachdem sie festgestellt haben, dass dies für Folgendes erforderlich ist: die 

Einrichtung und den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, 

ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und ihre 

Sicherheit und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests 

für die Indienststellung ziviler Atomanlagen wie des Vorhabens Paks II, die 

Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope 

und ähnlicher medizinischer Anwendungen oder kritischer Technologien zur 

radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare 

Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Einfuhrkontingente gemäß den Absätzen 3cc, 3cd, 3da und 4 des 

vorliegenden Artikels werden von der Kommission und den Mitgliedstaaten 

gemäß dem in den Artikeln 49 bis 54 der Durchführungsverordnung 

(EU) 2015/2447 der Kommission vorgesehenen System für die Verwaltung 

von Zollkontingenten verwaltet.“ 
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d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach den Absätzen 3c und 3e erteilte Genehmigung 

innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.“ 

11. Artikel 3k wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Es ist verboten, in Anhang XXIII aufgeführte Güter mit oder ohne Ursprung in 

der Union, die insbesondere zur Stärkung der industriellen Kapazitäten 

Russlands beitragen könnten, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 

Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder 

auszuführen.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Die Durchfuhr von in Anhang XXXVII aufgeführten Gütern und 

Technologien, die aus der Union ausgeführt werden, durch das Hoheitsgebiet 

Russlands ist verboten.“ 

c) Die Absätze 3, 3a und 3b werden gestrichen. 
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d) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(3aa) In Bezug auf Güter der in Anhang XXIIIA aufgeführten KN-Codes gelten die 

Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für die Erfüllung bis zum … [Drei 

Monate nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] von Verträgen, 

die vor dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen 

akzessorischen Verträgen. 

(3ab) In Bezug auf Güter der in Anhang XXIIIB aufgeführten KN-Codes gelten die 

Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 bis zum … [6 Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] nicht für die Erfüllung von 

Verträgen, die vor dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung 

erforderlichen akzessorischen Verträgen.“ 
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e) Absatz 5 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) die Einrichtung und den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre 

Instandhaltung, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von 

Brennelementen und ihre Sicherheit und die Weiterführung der Planung, des 

Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen wie 

des Vorhabens Paks II, die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung 

medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen 

kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die 

zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und 

Entwicklung.“ 

f) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5c) Abweichend von Absatz 1a können die zuständigen Behörden die Durchfuhr 

durch das Hoheitsgebiet Russlands von in Anhang XXXVII aufgeführten 

Gütern und Technologien, die insbesondere zur Stärkung der industriellen 

Kapazitäten Russlands beitragen könnten, genehmigen, nachdem sie 

festgestellt haben, dass diese Güter oder Technologien für die in den 

Absätzen 5 und 5b des vorliegenden Artikels festgelegten Zwecke bestimmt 

sind.“ 

g) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach den Absätzen 5, 5a, 5b und 5c erteilte 

Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.“ 
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12. Artikel 3l wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 3 und 3a werden gestrichen. 

b) In Absatz 4 erhält Buchstabe a folgende Fassung: 

„a) soweit nicht anderweitig verboten – den Kauf, die Einfuhr oder den Transport 

von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von 

Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz in die Union,“ 

13. Artikel 3m wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(6) Ab dem 5. Februar 2023 können die zuständigen Behörden Kroatiens 

abweichend von den Absätzen 1 und 2 bis zum 31. Dezember 2024 den Kauf, 

die Einfuhr oder die Verbringung von Vakuumgasöl des KN-Codes 2710 19 

71, das seinen Ursprung in Russland hat oder aus Russland ausgeführt wurde, 

genehmigen, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:“ 
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b) Absatz 8 Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Kraft vorübergehender Ausnahme gelten die Verbote gemäß Unterabsatz 3 ab dem 

5. Dezember 2024 für die Einfuhr und Verbringung von Erdölerzeugnissen, die aus 

Rohöl gewonnen werden, das über Pipelines in einen anderen Mitgliedstaat gemäß 

Absatz 3 Buchstabe d geliefert wurde, nach Tschechien und für deren Verkauf an 

Käufer in Tschechien. Werden Tschechien vor diesem Tag alternative Bezugsquellen 

der betreffenden Erdölerzeugnisse zur Verfügung gestellt, so hebt der Rat diese 

vorübergehende Ausnahme auf. Im Zeitraum bis zum 5. Dezember 2024 dürfen die 

Mengen der betreffenden Erdölerzeugnisse, die aus anderen Mitgliedstaaten nach 

Tschechien eingeführt werden, die durchschnittlichen Mengen, die während 

desselben Zeitraums in den vergangenen fünf Jahren nach Tschechien eingeführt 

wurden, nicht übersteigen.“ 
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14. Artikel 3n wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(6a) In Anwendung von Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe a erheben Dienstleister, 

die keinen Zugang zu dem in Anhang XXVIII festgelegten Kaufpreis pro 

Barrel für die betreffenden Erzeugnisse haben, für russisches Rohöl oder 

russische Erdölerzeugnisse gemäß Anhang XXV, die ab dem... [zwei Monate 

nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] verladen werden, 

aufgeschlüsselte Preisinformationen über Nebenkosten, die von 

Wirtschaftsbeteiligten in der weiter vorgelagerten Lieferkette von russischem 

Rohöl oder russischen Erdölerzeugnissen bereitgestellt werden. Diese 

aufgeschlüsselten Preisinformationen werden den Gegenparteien und den 

zuständigen Behörden auf Anfrage für die Zwecke der Überprüfung der 

Einhaltung dieses Artikels zur Verfügung gestellt.“ 

b) Absatz 8 wird gestrichen. 

15. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 3na 

Um die Umsetzung und Durchsetzung der Artikel 3m und 3n zu erleichtern, tauschen die 

Kommission und die Mitgliedstaaten regelmäßig Informationen aus, um die fraglichen 

Schiffe und Organisationen, die bei der Beförderung von russischem Rohöl und russischen 

Erdölerzeugnissen eine oder mehrere irreführende Praktiken anwenden, besser ermitteln zu 

können. 



 

 

15248/23    AF/mfa/ga 29 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

Die gemäß diesem Artikel erhaltenen Informationen dürfen nur zu dem Zweck verwendet 

werden, zu dem sie angefordert wurden. 

Artikel 3p 

(1) Ab dem 1. Januar 2024 ist es verboten, in Anhang XXXVIIIA Teile A, B und C 

aufgeführte Diamanten und Erzeugnisse, die Diamanten enthalten, unmittelbar oder 

mittelbar zu kaufen, einzuführen oder zu verbringen, wenn sie ihren Ursprung in 

Russland haben oder aus Russland in die Union oder ein Drittland ausgeführt 

wurden. 

(2) Ab dem 1. Januar 2024 ist es verboten, in Anhang XXXVIIIA Teile A, B und C 

aufgeführte Diamanten und Erzeugnisse, die Diamanten jeglichen Ursprungs 

enthalten, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, einzuführen oder zu verbringen, 

wenn sie durch das Hoheitsgebiet Russlands durchgeführt wurden. 

(3) Ab dem 1. März 2024 ist es verboten, in Anhang XXXVIIIA Teil A aufgeführte 

Erzeugnisse unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, einzuführen oder zu verbringen, 

wenn sie in einem Drittland verarbeitet werden, Diamanten mit einem Gewicht von 

mindestens 1,0 Karat pro Diamant enthalten, deren Ursprung in Russland ist oder die 

aus Russland ausgeführt wurden. 
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(4) Ab dem 1. September 2024 ist es verboten, in Anhang XXXVIIIA Teile A, B und C 

aufgeführte Erzeugnisse unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, einzuführen oder zu 

verbringen, wenn sie in einem Drittland verarbeitet wurden, aus Diamanten mit 

Ursprung in Russland oder aus aus Russland ausgeführten Diamanten bestehen oder 

diese enthalten, mit einem Gewicht von mindestens 0,5 Karat oder 0,1 Gramm pro 

Diamant. 

(5) Es ist verboten, 

a) in Verbindung mit den in den Absätzen 1 bis 4 genannten Verboten unmittelbar 

oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im 

Zusammenhang mit Gütern nach den Absätzen 1 bis 4 oder mit der 

Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter zu 

erbringen, 

b) in Verbindung mit den in den Absätzen 1 bis 4 genannten Verboten unmittelbar 

oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern 

nach den Absätzen 1 bis 4 für den Kauf, die Einfuhr oder die Verbringung 

dieser Güter oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste 

oder andere Dienste bereitzustellen. 

(6) Die Verbote nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht für die in Anhang XXXVIII 

Teil C aufgeführten Güter, die der persönlichen Verwendung von in die Union 

reisenden natürlichen Personen oder von mit ihnen reisenden unmittelbaren 

Familienangehörigen dienen, sich im Eigentum der betreffenden Personen befinden 

und nicht zum Verkauf bestimmt sind. 
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(7) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 können die zuständigen Behörden die 

Verbringung oder die Einfuhr von Kulturgütern, die eine Leihgabe im Rahmen der 

offiziellen kulturellen Zusammenarbeit mit Russland sind, genehmigen. 

(8) Für die Zwecke der Absätze 3 und 4 sind Waren der KN-Codes 7102 31 00 und 

7102 10 00, die in die Union eingeführt werden, der in Anhang XXXVIIIB 

genannten Behörde unverzüglich zusammen mit den Unterlagen zum Nachweis ihres 

Ursprungs zur Überprüfung vorzulegen. Der Mitgliedstaat, in dem diese Waren in 

das Zollgebiet der Union verbracht werden, stellt sicher, dass sie der in 

Anhang XXXVIIIB genannten Behörde vorgelegt werden. Zu diesem Zweck kann 

der Zolltransit gestattet werden. Wird dieser Zolltransit gestattet, so wird die in 

diesem Absatz vorgesehene Prüfung dieser Waren bis zum Eintreffen bei der in 

Anhang XXXVIIIB genannten Behörde ausgesetzt. Der Einführer ist für die 

ordnungsgemäße Beförderung dieser Waren und die mit der Beförderung 

verbundenen Kosten verantwortlich. 

(9) Alle nach Absatz 8 erforderlichen Überprüfungen werden nach den Vorschriften und 

Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates* durchgeführt, die 

entsprechend gilt. 

(10) Für die Zwecke der Absätze 3 und 4 legen die Einführer zum Zeitpunkt der Einfuhr 

einen Nachweis über das Ursprungsland der Diamanten oder der Erzeugnisse vor, die 

Diamanten enthalten, die als Betriebsmittel für die Verarbeitung des Erzeugnisses in 

einem Drittland verwendet werden. 
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Ab dem 1. September 2024 müssen die auf der Rückverfolgbarkeit beruhenden 

Nachweise ein entsprechendes Zertifikat enthalten, aus dem hervorgeht, dass die 

Diamanten nicht in Russland abgebaut, verarbeitet oder hergestellt werden. 

Artikel 3q 

(1) Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, natürlichen Personen mit Wohnsitz in einem 

Mitgliedstaat und juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in 

der Union gegründet wurden, ist es untersagt, Tankschiffe zur Beförderung von 

Rohöl oder Erdölerzeugnissen gemäß Anhang XXV, die unter dem HS-Code 

ex 8901 20 eingereiht werden, mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder 

mittelbar natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

in Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen oder anderweitig das 

Eigentum daran zu übertragen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden unter ihnen geeignet 

erscheinenden Bedingungen den Verkauf von oder die anderweitige Übertragung des 

Eigentums an Tankschiffen zur Beförderung von Rohöl oder Erdölerzeugnissen 

gemäß Anhang XXV, die unter dem HS-Code ex 8901 20 eingereiht werden, 

genehmigen. 
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(3) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen gemäß Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels erteilen die zuständigen Behörden keine Genehmigung für 

Verkäufe oder Eigentumsübertragungen an natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland, 

wenn sie hinreichende Gründe zu der Annahme haben, dass die Tankschiffe zur 

Beförderung von Rohöl oder Erdölerzeugnissen gemäß Anhang XXV, die ihren 

Ursprung in Russland haben oder unter Verstoß gegen Artikel 3m aus Russland zur 

Einfuhr in die Union ausgeführt wurden, verwendet oder zu diesem Zweck 

wiederausgeführt würden oder zur Beförderung an Drittländer zu einem 

Einkaufspreis per Barrel, der über dem in Anhang XXVIII festgelegten Preis liegt. 

(4) Jeder Verkauf von oder andere jede Abrede zur Übertragung des Eigentums an 

Tankschiffen zur Beförderung von Rohöl oder Erdölerzeugnissen gemäß 

Anhang XXV, die unter dem HS-Code ex 8901 20 eingereiht werden, in ein 

Drittland, ausgenommen einen Verkauf oder eine Eigentumsübertragung von 

Tankschiffen, der oder die nach Absatz 1 verboten ist, durch Staatsangehörige eines 

Mitgliedstaats, natürliche Personen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat und 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in der Union gegründet 

wurden, ist den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit 

der Eigentümer des Tankschiffes hat oder in dem er seinen Wohnsitz hat oder 

niedergelassen ist, unverzüglich zu melden. 

Die Meldung an die zuständige Behörde muss zumindest die folgenden 

Informationen enthalten: die Identität des Verkäufers und diejenige des Käufers 

sowie gegebenenfalls die Gründungsunterlagen des Verkäufers und des Käufers – 

einschließlich der Beteiligungsstruktur und des Managements – sowie die IMO-

Schiffskennnummer des Tankschiffes und sein Rufzeichen. 
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(5) Jeder Verkauf von oder sonstige Übertragung des Eigentums an in den Absätzen 1 

und 4 genannten Tankschiffen nach dem 5. Dezember 2022 und vor dem … [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] ist den zuständigen Behörden vor 

dem … [Zwei Monate nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] zu 

melden. 

(6) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach Absatz 2 erteilte Genehmigung und über jede Meldung 

nach den Absätzen 4 und 5 innerhalb von zwei Wochen nach der Erteilung der 

Genehmigung bzw. nach der Meldung. 

________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 zur Umsetzung 

des Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel 

mit Rohdiamanten (ABl. L 358, 31.12.2002, S.28).“ 

16. In Artikel 5 erhalten die Absätze 6 und 7 folgende Fassung: 

„(6) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu treffen oder an 

Vereinbarungen beteiligt zu sein, die Folgendes vorsehen: 

i) die Neuvergabe von Darlehen oder Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 

30 Tagen an die in den Absätzen 1 und 3 genannten juristischen Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen nach dem 12. September 2014 bis zum 

26. Februar 2022 oder 

ii) jegliche Neuvergabe von Darlehen oder Krediten an die in den Absätzen 1, 2, 3 

oder 4 genannten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

nach dem 26. Februar 2022. 
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Das Verbot gilt nicht für 

a) Darlehen oder Kredite, die spezifisch und nachweislich zur Finanzierung nicht 

verbotener Einfuhren und Ausfuhren von Gütern und nichtfinanziellen 

Dienstleistungen zwischen der Union und einem Drittstaat bestimmt sind, 

einschließlich der Finanzierung von Ausgaben für Güter und Dienstleistungen 

aus einem anderen Drittstaat, die zur Erfüllung der Ausfuhr- oder 

Einfuhrverträge erforderlich sind, sofern die zuständige nationale Behörde 

innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Darlehens oder Kredits 

unterrichtet wurde, oder 

b) Darlehen, die nachweislich ein spezifisches Ziel der Bereitstellung finanzieller 

Soforthilfe verfolgen, um Solvabilitäts- und Liquiditätsanforderungen für in 

der Union niedergelassene juristische Personen, deren Eigentumsrechte zu 

mehr als 50 % bei einer in Anhang III genannten Organisation liegen, zu 

erfüllen, sofern die zuständige nationale Behörde innerhalb von drei Monaten 

nach dem Datum des Darlehens oder Kredits unterrichtet wurde. 

(7) Das Verbot gemäß Absatz 6 gilt nicht für die Inanspruchnahme oder Auszahlung von 

Beträgen im Rahmen eines vor dem 26. Februar 2022 geschlossenen Vertrags, wenn 

die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Alle Bedingungen für diese Inanspruchnahme oder Auszahlung wurden 

i) vor dem 26. Februar 2022 vereinbart und 

ii) an oder nach diesem Tag nicht geändert und 
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b) vor dem 26. Februar 2022 wurde ein vertragliches Fälligkeitsdatum für die 

vollständige Rückerstattung aller zur Verfügung gestellten Gelder sowie für die 

Aufhebung aller Zusagen, Rechte und Verpflichtungen nach dem Vertrag 

festgesetzt, 

c) mit dem Vertrag wurde zum Zeitpunkt seines Abschlusses nicht gegen die 

Verbote dieser Verordnung in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung 

verstoßen und 

d) die zuständige nationale Behörde wurde innerhalb von drei Monaten nach dem 

Tag der Inanspruchnahme oder Auszahlung unterrichtet. 

Die Bedingungen für Inanspruchnahmen oder Auszahlungen nach Buchstabe a 

umfassen Bestimmungen über die Kreditlaufzeit für jede Inanspruchnahme oder 

Auszahlung, den angewandten Zinssatz oder die Berechnungsmethode für den 

Zinssatz und den Höchstbetrag.“ 
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17. In Artikel 5a erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: 

„(2) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu treffen oder an 

Vereinbarungen beteiligt zu sein, die eine Neuvergabe von Darlehen oder Krediten 

an die in Absatz 1 genannten juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen nach dem 23. Februar 2022 vorsehen. 

Das Verbot gilt nicht für Darlehen oder Kredite, die spezifisch und nachweislich zur 

Finanzierung nicht verbotener Einfuhren oder Ausfuhren von Gütern und 

nichtfinanziellen Dienstleistungen zwischen der Union und einem Drittstaat 

bestimmt sind, einschließlich der Finanzierung von Ausgaben für Güter und 

Dienstleistungen aus einem anderen Drittstaat, die zur Erfüllung der Ausfuhr- oder 

Einfuhrverträge erforderlich sind, sofern die zuständige nationale Behörde innerhalb 

von drei Monaten nach dem Datum des Darlehens oder Kredits unterrichtet wurde. 

(3) Das Verbot gemäß Absatz 2 gilt nicht für die Inanspruchnahme oder Auszahlung von 

Beträgen im Rahmen eines vor dem 23. Februar 2022 geschlossenen Vertrags, wenn 

die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Alle Bedingungen für diese Inanspruchnahme oder Auszahlung wurden 

i) vor dem 23. Februar 2022 vereinbart und 

ii) an oder nach diesem Tag nicht geändert, 
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b) vor dem 23. Februar 2022 wurde ein vertragliches Fälligkeitsdatum für die 

vollständige Rückerstattung aller zur Verfügung gestellten Gelder sowie für die 

Aufhebung aller Zusagen, Rechte und Verpflichtungen nach dem Vertrag 

festgesetzt und 

c) die zuständige nationale Behörde wurde innerhalb von drei Monaten nach dem 

Tag der Inanspruchnahme oder Auszahlung unterrichtet. 

Die Bedingungen für Inanspruchnahmen oder Auszahlungen nach Buchstabe a 

umfassen Bestimmungen über die Kreditlaufzeit für jede Inanspruchnahme oder 

Auszahlung, den angewandten Zinssatz oder die Berechnungsmethode für den 

Zinssatz und den Höchstbetrag.“ 

18. Artikel 5aa wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2, 2b und 2d werden gestrichen. 

b) In Absatz 3 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Sofern kein anderweitiges Verbot vorliegt, gilt das Verbot gemäß Absatz 1 nicht 

für:“ 

c) Absatz 3 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) Transaktionen, einschließlich Verkäufen, die für die Abwicklung eines 

Gemeinschaftsunternehmens oder einer ähnlichen Rechtsgestaltung, das bzw. 

die vor dem 16. März 2022 eingegangen wurde, an dem bzw. der eine in 

Absatz 1 genannte juristische Person, Organisation oder Einrichtung beteiligt 

ist, bis zum 31. Dezember 2024 unbedingt erforderlich sind,“ 
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d) Absatz 3 Buchstabe h wird gestrichen. 

e) Absatz 3a erhält folgende Fassung: 

„(3a) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden unter ihnen 

geeignet erscheinenden Bedingungen Transaktionen genehmigen, die für den 

Abzug von Investitionen und den Rückzug aus einer in der Union 

niedergelassenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung durch die 

in Absatz 1 genannten Organisationen oder ihre Niederlassungen in der Union 

bis zum 31. Dezember 2024 unbedingt erforderlich sind.“ 

19. Artikel 5b wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Ab dem … [30 Tage nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] ist 

es verboten, russischen Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen 

natürlichen Personen zu gestatten, unmittelbar oder mittelbar Eigentümer einer 

nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die die in Absatz 2 

genannten Dienstleistungen erbringt, zu sein, diese unmittelbar oder mittelbar 

zu kontrollieren oder Posten in ihren Leitungsgremien zu bekleiden. 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Absätze 1, 2 und 2a gelten nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, 

eines dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Landes oder der 

Schweiz und nicht für natürliche Personen, die über einen befristeten oder 

unbefristeten Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat, einem dem Europäischen 

Wirtschaftsraum angehörenden Land oder der Schweiz verfügen.“ 

20. Artikel 5k Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die 

Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die 

Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des 

Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen wie des 

Vorhabens Paks II und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur 

Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, 

kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile 

nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,“ 
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21. Artikel 5l Absatz 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die 

Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die 

Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des 

Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen wie des 

Vorhabens Paks II und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur 

Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, 

kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile 

nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,“ 

22. Artikel 5n wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2a erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(2a) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in den Bereichen 

Markt- und Meinungsforschung, technische physikalische und chemische 

Untersuchung und Werbung zu erbringen für“ 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2b) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Software für die 

Unternehmensführung und Software für Industriedesign und Fertigung gemäß 

Anhang XXXIX zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen, auszuführen oder 

bereitzustellen für 

a) die Regierung Russlands oder 

b) in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen.“ 

c) Die Absätze 3, 4 und 4a werden gestrichen. 

d) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Es ist verboten, 

a) für die Regierung Russlands oder in Russland niedergelassene juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen unmittelbar oder mittelbar 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im 

Zusammenhang mit den in den Absätzen 1, 2, 2a und 2b genannten 

Waren und Dienstleistungen zu erbringen, 

b) für die Regierung Russlands oder in Russland niedergelassene juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen unmittelbar oder mittelbar 

Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit der Erbringung 

der in den Absätzen 1, 2, 2a und 2b genannten Waren und 

Dienstleistungen oder der Erbringung damit verbundener technischer 

Hilfe, Vermittlungsdienste oder anderer Dienste bereitzustellen.“ 
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e) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4b) Absatz 2b gilt nicht für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung, die 

Ausfuhr oder die Bereitstellung von Software, die unbedingt erforderlich ist, 

um vor dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

geschlossene Verträge, die mit diesem Artikel nicht vereinbar sind, oder für 

deren Erfüllung erforderliche akzessorische Verträge bis zum … [Drei Monate 

nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] zu beenden.“ 

f) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Die Absätze 1, 2, 2a und 2 b gelten bis zum … [Drei Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] nicht für den Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung, die Ausfuhr oder die Erbringung von 

Dienstleistungen, die zur ausschließlichen Nutzung durch in Russland 

niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

bestimmt sind, welche sich im Eigentum oder unter der alleinigen oder 

gemeinsamen Kontrolle einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats, eines dem 

Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Landes, der Schweiz oder eines 

in Anhang VIII aufgeführten Partnerlandes gegründeten oder eingetragenen 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befinden.“ 
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g) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Die Absätze 2, 2a und 2b gelten nicht für den Verkauf, die Lieferung, die 

Verbringung, das Ausführen oder die Erbringung von Dienstleistungen, die für 

Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die dringende Abwendung 

oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und 

wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen 

oder die Umwelt haben wird, oder für die Bewältigung von Naturkatastrophen 

erforderlich sind.“ 

h) Absatz 9 wird gestrichen. 

i) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(9b) Abweichend von Absatz 2b können die zuständigen Behörden die Erbringung 

der dort genannten Dienstleistungen unter ihnen angemessen erscheinenden 

Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese 

Dienstleistungen für den Beitrag russischer Staatsangehöriger zu 

internationalen Open-Source-Projekten unbedingt erforderlich sind, “ 

j) Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„(10) Abweichend von den Absätzen 1, 2, 2a, 2b und 3a können die 

zuständigen Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung, das 

Ausführen oder die Erbringung der dort genannten Dienstleistungen 

unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem 

sie festgestellt haben, dass diese erforderlich sind für“ 
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b) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) die Einrichtung und den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre 

Instandhaltung, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von 

Brennelementen und ihre Sicherheit und die Weiterführung der Planung 

und des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler 

Atomanlagen wie etwa des Paks-II-Projekts, die Lieferung von 

Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und 

ähnlicher medizinischer Anwendungen oder kritischer Technologien zur 

radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare 

Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung;“ 

c) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„h) die ausschließliche Nutzung durch in Russland niedergelassene 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, welche sich im 

Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer 

nach dem Recht eines Mitgliedstaats, eines dem Europäischen 

Wirtschaftsraum angehörenden Landes, der Schweiz oder eines in 

Anhang VIII aufgeführten Partnerlandes gegründeten oder eingetragenen 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befinden.“ 

k) Absatz 11 erhält folgende Fassung: 

„(11) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach den Absätzen 9a, 9b und 10 erteilte Genehmigung 

innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.“ 

23. Artikel 5p Absatz 2 wird gestrichen. 
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24. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 5r 

(1) In der Union niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen, deren Eigentumsrechte zu mehr als 40 % unmittelbar oder mittelbar 

gehalten werden von 

a) einer in Russland niedergelassenen juristischen Person, Organisation oder 

Einrichtung, 

b) einem russischen Staatsangehörigen oder 

c) einer natürlichen Person mit Wohnsitz in Russland, 

melden ab dem 1. Mai 2024 der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie 

niedergelassen sind, innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf jedes Quartals alle 

Geldtransfers von mehr als 100 000 EUR aus der Union, die sie während dieses 

Quartals direkt oder indirekt im Rahmen einer oder mehrerer Operationen getätigt 

haben. 

(2) Ungeachtet der geltenden Vorschriften über die Meldepflicht, die Vertraulichkeit und 

das Berufsgeheimnis übermitteln die Kredit- und Finanzinstitute der zuständigen 

Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie angesiedelt sind, ab dem 1. Juli 2024 

innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf jedes Semesters Informationen über alle 

Geldtransfers aus der Union heraus mit einem Gesamtbetrag von über 100 000 EUR 

für das jeweilige Semester, die sie für die in Absatz 1 genannten juristischen 

Personen, Organisationen und Einrichtungen direkt oder indirekt eingeleitet haben. 



 

 

15248/23    AF/mfa/ga 47 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

(3) Die Mitgliedstaaten bewerten die gemäß den Absätzen 1 und 2 erhaltenen 

Informationen, um Transaktionen, Einrichtungen und Geschäftszweige zu ermitteln, 

die auf ein ernstes Risiko von Verstößen gegen die vorliegende Verordnung oder die 

Verordnungen (EU) Nr. 269/2014, (EU) Nr. 692/2014* oder (EU) 2022/263** des 

Rates oder die Beschlüsse 2014/145/GASP***, 2014/386/GASP****, 2014/512/GASP 

oder (GASP) 2022/266***** des Rates oder deren Umgehung oder die Verwendung 

von Mitteln für Zwecke, die mit ihnen unvereinbar sind, hindeuten, und unterrichten 

einander und die Kommission regelmäßig über ihre Erkenntnisse. 

(4) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 übermittelten 

Informationen überprüft die Kommission spätestens bis zum ... [ein Jahr nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] das Funktionieren der in dem 

vorliegenden Artikel festgelegten Maßnahmen. 

________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 692/2014 des Rates vom 23. Juni 2014 über restriktive 

Maßnahmen als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und 

Sewastopols durch Annexion (ABl. L 183 vom 24.6.2014, S. 9). 
** Verordnung (EU) 2022/263 des Rates vom 23. Februar 2022 über restriktive 

Maßnahmen als Reaktion auf die illegale Anerkennung, Besetzung oder Annexion 

bestimmter nicht von der Regierung kontrollierter ukrainischer Gebiete durch die 

Russische Föderation (ABl. L 42 I vom 23.2.2022, S. 77). 
*** Beschluss 2014/145/GASP des Rates vom 17. März 2014 über restriktive 

Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, 

Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen (ABl. L 78 

vom 17.3.2014, S. 16). 
**** Beschluss 2014/386/GASP des Rates vom 23. Juni 2014 über restriktive Maßnahmen 

als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch 

Annexion (ABl. L 183 vom 24.6.2014, S. 70). 
***** Beschluss (GASP) 2022/266 des Rates vom 23. Februar 2022 über restriktive 

Maßnahmen als Reaktion auf die illegale Anerkennung, Besetzung oder Annexion 

bestimmter nicht von der Regierung kontrollierter ukrainischer Gebiete durch die 

Russische Föderation (ABl. L 42 I vom 23.2.2022, S. 109). “ 



 

 

15248/23    AF/mfa/ga 48 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

25. Artikel 6b wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Für die Zwecke des Absatzes 1 umfasst die die Vertraulichkeit der 

Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und ihren Mandanten auch die 

Kommunikation hinsichtlich Rechtsberatung durch andere zertifizierte 

Fachleute, die nach nationalem Recht befugt sind, ihre Mandanten in 

Gerichtsverfahren zu vertreten, sofern diese Rechtsberatung im 

Zusammenhang mit anhängigen oder künftigen Gerichtsverfahren erbracht 

wird.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenommenen 

Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie 

übermittelt oder entgegengenommen wurden.“ 
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26. Artikel 12b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(1) Abweichend von den Artikeln 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h und 3k können die 

zuständigen Behörden den Verkauf, die Lieferung oder die Verbringung der in 

den Anhängen II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX und XXIII der vorliegenden 

Verordnung und in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 aufgeführten 

Güter und Technologien sowie den Verkauf, die Lizenzierung oder 

anderweitige Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder 

Geschäftsgeheimnissen sowie die Gewährung von Rechten auf Zugang zu oder 

Weiterverwendung von Materialien oder Informationen im Zusammenhang mit 

den oben genannten Gütern und Technologien, die durch Rechte des geistigen 

Eigentums geschützt sind oder Geschäftsgeheimnisse darstellen, bis zum 

30. Juni 2024 genehmigen, sofern ein solcher Verkauf, eine solche Lieferung, 

Verbringung, Lizenzierung oder Gewährung von Rechten auf Zugang oder 

Weiterverwendung für den Abzug von Investitionen aus Russland oder die 

Abwicklung von Geschäftstätigkeiten in Russland unbedingt erforderlich sind, 

sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:“ 
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b) Absatz 1a erhält folgende Fassung: 

„(1a) Abweichend von Artikel 3 können die zuständigen Behörden den Verkauf, die 

Lieferung oder die Verbringung von in Anhang II aufgeführten Gütern und 

Technologien bis zum 30. September 2024 genehmigen, sofern der Verkauf, 

die Lieferung oder die Verbringung für den Abzug von Investitionen aus einem 

Gemeinschaftsunternehmen, das vor dem 24. Februar 2022 nach dem Recht 

eines Mitgliedstaats eingetragen oder gegründet wurde, eine russische 

juristische Person, Organisation oder Einrichtung umfasst und eine 

Gasinfrastruktur zwischen Russland und Drittländern betreibt, unbedingt 

erforderlich ist.“ 

c) In Absatz 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(2) Abweichend von den Artikeln 3g und 3i können die zuständigen Behörden die 

Einfuhr oder die Verbringung von in den Anhängen XVII und XXI 

aufgeführten Gütern bis zum 30. Juni 2024 genehmigen, wenn die Einfuhr oder 

die Verbringung für den Abzug von Investitionen aus Russland oder die 

Abwicklung von Geschäftstätigkeiten in Russland unbedingt erforderlich sind, 

sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:“ 

d) In Absatz 2a erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(2a) Abweichend von Artikel 5n können die zuständigen Behörden die weitere 

Erbringung der darin genannten Dienstleistungen bis zum 31. Juli 2024 

genehmigen, wenn diese Dienstleistungen für den Abzug von Investitionen aus 

Russland oder die Abwicklung von Geschäftstätigkeiten in Russland unbedingt 

erforderlich sind, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:“ 
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27. Artikel 12d erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12d 

Die mit dieser Verordnung verhängten Verbote gelten nicht für die Erbringung von 

Lotsendiensten, die aus Gründen der Sicherheit des Seeverkehrs erforderlich sind.“ 

28. Folgender Artikel wird angefügt: 

„Artikel 12g 

(1) Beim Verkauf, der Lieferung, der Verbringung oder der Ausfuhr von Gütern oder 

Technologien, die in den Anhängen XI, XX und XXXV der vorliegenden 

Verordnung aufgeführt sind, von gemeinsamen Gütern mit hoher Priorität gemäß der 

Liste in Anhang XL der vorliegenden Verordnung oder von Feuerwaffen und 

Munition gemäß der Liste in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 258/2012 in ein 

Drittland – mit Ausnahme der in Anhang VIII der vorliegenden Verordnung 

aufgeführten Partnerländer – müssen die Ausführer ab dem ... [drei Monate nach 

dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] die Wiederausfuhr nach Russland 

und die Wiederausfuhr zur Verwendung in Russland vertraglich untersagen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Erfüllung von Verträgen vor dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] bis zum [zwölf Monate nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] oder bis zu ihrem Ablaufdatum, je 

nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.“ 
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(3) In Anwendung von Absatz 1 stellen die Ausführer sicher, dass die Vereinbarung mit 

dem Partner aus einem Drittland für den Fall eines Verstoßes gegen eine gemäß 

Absatz 1 geschlossene vertragliche Verpflichtung angemessene Abhilfemaßnahmen 

enthält. 

(4) Verstößt der Partner aus dem Drittland gegen eine der gemäß Absatz 1 

eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen, so unterrichten die Ausführer die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Wohnsitz haben oder 

niedergelassen sind, sobald ihnen der Verstoß bekannt wurde. 

(5) Die Mitgliedstaaten unterrichten einander und die Kommission über einen 

festgestellten Verstoß gegen eine gemäß Absatz 1 eingegangene vertragliche 

Verpflichtung oder über eine festgestellte Umgehung einer solchen Verpflichtung.“ 

29. Anhang IV wird gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert. 

30. Anhang VII wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert. 

31. Anhang XXI wird gemäß Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert. 

32. Anhang XXIII wird gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung geändert. 

33. Anhang XXIX wird gemäß Anhang V der vorliegenden Verordnung geändert. 

34. Anhang XXIIIA und XXIIIB werden gemäß Anhang VI der vorliegenden Verordnung 

eingefügt. 

35. Anhang XXXVI wird gemäß Anhang VII der vorliegenden Verordnung angefügt. 
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36. Anhang XXXVII wird gemäß Anhang VIII der vorliegenden Verordnung angefügt. 

37. Die Anhänge XXXVIIIA und XXXVIIIB werden gemäß Anhang IX der vorliegenden 

Verordnung angefügt. 

38. Anhang XXXIX wird gemäß Anhang X der vorliegenden Verordnung angefügt. 

39. Anhang XL wird gemäß Anhang XI der vorliegenden Verordnung angefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 

 


